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Am 06. Juli 2007 hat der Bundes-
rat der Unternehmenssteuerre-
form zugestimmt. Die pauschale 
Abgeltungssteuer auf Kapitaler-
träge ist damit beschlossen. Das 
Gesetz gilt ab 01. Januar 2009. 

Erträge aus Kapitalanlagen, die im 
Privatvermögen natürlicher Per-
sonen gehalten werden oder dem 
Betriebsvermögen von Personen-
gesellschaften zuzurechnen sind, 
ändern sich grundlegend. 

Veranlagungen werden in diesem 
begrenzten Bereich weitgehend 
vermieden. Für den Steuerpflichti-
gen bedeutet dies eine erhebliche 
Vereinfachung. 

Unverändert bleibt die Besteue-
rung anderer Einkunftsarten, Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit, 
Vermietung und Verpachtung.

Die Besteuerung von Kapital-
gesellschaften ändert sich nicht 
durch die Einführung der Abgel-
tungssteuer. Gewinne von Kapital-
gesellschaften werden aufgrund 
der Gesetzesänderung künftig nur 
noch mit ca. 30 %, statt wie bis-
her mit ca. 39 % versteuert. Die 
Belastung setzt sich zusammen 

aus 15 % Körperschaftssteuer 
zuzüglich 5,5 % Solidaritätszu-
schlag auf die Körperschaftssteu-
erschuld, zuzüglich der Gewerbe-
steuer, die je nach Gewerbesteu-
er-Hebesatz unterschiedlich sein 
kann.

1. Abgeltungswirkung 

Norm des Abgeltungsverfahrens 
ist der § 32d EStG-E. Danach 
wird der Steuersatz für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen nicht mehr 
je nach Art des Kapitalertrags er-
mittelt, sondern beträgt einheitlich 
25 %, zuzüglich 5,5 % Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer. 

Der Steuerabzug wird direkt von 
der auszahlenden Stelle vorge-
nommen und an das Finanzamt 
abgeführt. Damit ist die Einkom-
mensteuer in der Regel abgegol-
ten. 

Da die Erträge nicht mehr dem 
persönlichen progressiven Steu-
ersatz unterliegen, müssen die 
Kapitalerträge nicht mehr von dem 
Steuerpflichtigen in der Steuerer-
klärung angegeben werden. 
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Ausgenommen hiervon sind Kapi-
talerträge, die nicht dem Kapital-
ertragsteuerabzug im Inland un-
terliegen. Also alle Kapitalerträ-
ge, gleich welcher Art, die im Aus-
land anfallen. Ebenso Gewinne 
aus dem Verkauf von GmbH-An-
teilen, Zinsen aus Darlehen natür-
licher Personen oder von auslän-
dischen Banken ausgezahlte Ka-
pitalerträge. Hierfür besteht nach 
wie vor die Veranlagungspflicht. 

2. Wer gewinnt - wer verliert

Von dem pauschalen Abgeltungs-
steuersatz in Höhe von 25 % pro-
fitieren diejenigen Bezieher lau-
fender Einkünfte aus Kapitalanla-
gen, deren persönlicher Einkom-
mensteuersatz über 25 % liegt. 

Für Anleger mit einem unter 25 % 
liegenden persönlichen Steuer-
satz, ist auf Antrag eine Günstig-
keitsprüfung vorgesehen, die wei-
terhin zu einer Veranlagung nach 
dem persönlichen Steuersatz 
führt. 

Ein Abzug von tatsächlich aufge-
wandten Werbungskosten ist zu-
künftig ausgeschlossen. Bei zu-
sammen veranlagten Ehegatten 
kann der Antrag für die Besteue-
rung der Kapitalerträge nur für 
sämtliche gemeinsam erzielte Er-
träge beider Ehegatten einheitlich 
gestellt werden. 

3. Varianten

Dem Steuerpflichtigen steht ein 
Veranlagungswahlrecht zu, um 
zum Beispiel einen Verlustvortrag, 
den noch nicht ausgeschöpf-
ten Sparer-Freibetrag, noch nicht 
berücksichtigte laufende Verlu-
ste, ausländische Quellensteuern 
oder nicht als Sonderausgabe be-
rücksichtigte Kirchensteuer, steu-
ermindernd geltend machen zu 
können. 

Wählt der Steuerpflichtige die Ver-
anlagung in diesen Fällen, werden 
seine Kapitaleinkünfte nach den 
Grundsätzen der Abgeltungssteu-
er und nicht nach dem persönli-
chen Einkommensteuersatz ver-
anlagt. Der so ermittelte Abgel-
tungssteuerbetrag wird dann der 
Einkommensteuer auf die übrigen 

Einkünfte hinzugerechnet. 

Einkünfte im Zusammenhang mit 
Darlehensvereinbarungen und stil-
len Beteiligungen, Einkünfte von 
einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft an der ein Anteils-
eigner zu mindestens 10 % betei-
ligt ist, Einkünfte aus Immobilien-
geschäften oder Darlehen von Im-
mobilienfonds, müssen weiterhin 
über eine Einkommensteuerer-
klärung deklariert werden. Es wird 
dann der persönliche progressive 
Steuersatz angesetzt. 

4. Erweiterte
 Bemessungsgrundlage

Was Einkünfte sind, wird neu de-
finiert und erweitert. Künftig wer-
den umfassend auch Wertzu-
wächse beim Kapitalvermögen 
erfasst. Neu gehören hierzu Erträ-
ge aus Zertifikaten ohne Kapital-
garantie, aus der Veräußerung 
von Wertpapieren wie Aktien, In-
vestmentfondsanteilen oder der-
gleichen, aus Termingeschäften 
wie Futures oder Swaps, aus der 
Veräußerung sonstiger Kapitalfor-
derungen wie Versicherungspoli-
cen, Zertifikate oder Finanzinno-
vationen. 

Ein Veräußerungsgewinn ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen Ver-
äußerungserlös nach Abzug der 
unmittelbar hierzu im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen 
und den Anschaffungskosten. 

5.  Keine
 Spekulationsfrist mehr

Künftig gibt es die Spekulations-
frist von einem Jahr nicht mehr. 
Bisher konnten Veräußerungsge-
winne von Wertpapieren wie Ak-
tien, Zertifikaten, Investment-
fondsanteilen, steuerfrei verein-
nahmt werden, wenn sie länger 
als 12 Monate gehalten wurden. 
Wertzuwächse aus sogenannten 
Finanzinnovationen sind künftig 
ebenfalls steuerpflichtig. Gleich-
zeitig sind aber Verluste aus sol-
chen Geschäften unabhängig von 
der Haltefrist zu berücksichtigen. 

Erhalten bleibt jedoch die Spe-
kulationsfrist für nicht der Abgel-
tungssteuer unterliegenden Ge-

winnen aus Veräußerungsge-
schäften im Zusammenhang mit 
Immobilien. Hier bleibt die 10-
Jahresfrist bestehen.

6. Halbeinkünfteverfahren
 fällt weg

Die Neuregelung ist für natürliche 
Personen mit dem vollständigen 
Wegfall des Halbeinkünfteverfah-
rens verbunden. Bisher wurden 
Dividenden und Aktiengewinne, 
z.B. Bonusaktien, nur zur Hälf-
te mit dem persönlichen Einkom-
mensteuersatz des Anlegers be-
steuert. Dividenden, GmbH-Ge-
winnausschüttungen und Aktien-
kursgewinne unterliegen künftig 
zu 100 % der Besteuerung. Dies 
führt zu einer deutlich höheren 
Belastung des Anlegers. 

Bei Kapitalanlagen, die zum Be-
triebsvermögen des Steuerpflich-
tigen gehören, wir das Halbein-
künfteverfahren ersetzt durch das 
Teileinkünfteverfahren. Danach 
werden 60 % der Gewinnaus-
schüttung der Besteuerung unter-
worfen. Im direkten Zusammen-
hang stehende Aufwendungen 
sind nur noch zu 60 % abziehbar. 
Ist der Anteilseigner keine natürli-
che Person sondern eine Kapital-
gesellschaft, ändert sich zur bis-
herigen Praxis nichts. Die Dividen-
den bleiben zu 95 % steuerfrei.

7. Sparerpauschbetrag
 statt tatsächlicher Kosten

Der bisherige Sparerfreibetrag und 
die Werbungskostenpauschale 
werden zu einem Sparerpausch-
betrag zusammengefaßt. Bei Ein-
zelveranlagung beträgt dieser € 
801, bei Zusammenveranlagung 
€ 1.602. Tatsächliche Werbungko-
sten wie Fremdkapitalzinsen, De-
pot- oder Beratungskosten, kön-
nen nicht mehr angesetzt werden. 
Ein Vorziehen dieser Kosten, für 
einen Zeitraum der nach Inkraft-
treten des Gesetzes liegt, ist nicht 
möglich. Das Werbungskosten-
abzugsverbot wirkt sich vor allem 
bei fremdfinanzierten Kapitalanla-
gen aus, weil die Darlehenszinsen 
nicht mehr abzugsfähig sind. 
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8. Verlustverrechnung

Ein Verlustrücktrag ist ausge-
schlossen, ein Verlustvortrag 
bleibt möglich. Die Verlustver-
rechnung ist künftig bereits im 
Rahmen des Kapitalertragssteu-
erabzugs vorzunehmen. Verluste 
aus Kapitalvermögen dürfen nicht 
mehr mit anderen Einkunftsarten, 
wie z. B. Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung,  verrech-
net werden. Der pauschalierte Ab-
geltungssteuersatz würde sonst 
zu einer nicht gewollten Steuerer-
sparnis führen. 

Verluste aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften mit Aktien oder 
aktienähnlichen Kapitalanlagen 
können künftig nur noch mit Ge-
winnen aus ähnlichen Geschäften 
verrechnet werden. 

Bis Ende 2008 entstandene, noch 
nicht genutzte Verlustvorträge aus 
privaten Veräußerungsgeschäften 
können noch bis 2013 mit positi-
ven Kapitaleinkünften verrechnet 
werden.

Verluste werden von der Kapi-
talertragssteuer abzuführenden 
Stelle ohne Antrag mit Erträgen 
verrechnet, beziehungsweise ins 
nächste Jahr vorgetragen. Soweit 
keine Verrechnung erfolgt, kann 
der Steuerpflichtige auch die Aus-
stellung einer Nichtverrechnungs-
bescheinigung verlangen, um die 
Verluste im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung geltend zu 
machen.

9. Ab wann gültig und die 
 Übergangsfristen

Erstmals nach dem 31. Dez. 2008 
zufließende Kapitalerträge unter-
liegen der Abgeltungssteuer. Vor-
aussetzung ist jedoch, daß die 
Kapitalanlage nach dem 31. Dez. 
2008 getätigt wurde. Maßgeblich 

ist der Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses. Für alle Verträge, 
die vor dem 31. Dez. 2008 abge-
schlossen wurden, gilt die bisheri-
ge Regelung. 

Nichtveranlagungsbescheinigun-
gen und Freistellungsaufträge gibt 
es auch künftig. Zu beachten ist, 
diese Bescheinigungen sind nur 
erforderlich für Kapitalanlagen, die 
bei einem inländischen Kreditin-
stitut gehalten werden. Für Invest-
mentfonds-Anteile in einem aus-
ländischen Depot, sind die Be-
scheinigungen nicht erforderlich, 
weil keinerlei Steuer, außer ggf. 
Quellensteuer, einbehalten wird.  

Vor dem 15. März 2007 ange-
schaffte Zertifikate bleiben dauer-
haft steuerfrei, wenn sie nach der 
bisherigen Regelung auch schon 
steuerfrei waren. Nach dem 15. 
März 2007 gekaufte Zertifikate ge-
nießen nur Steuerfreiheit bei einer 
Veräußerung bis 30. Juni 2009. 

10. Aktien und Aktienfonds

werden von der Neuregelung be-
sonders betroffen. Bisher konnte 
die Wertsteigerung durch Kursge-
winne bei einem Verkauf nach ei-
nem Jahr steuerfrei vereinnahmt 
werden. Ab 01. Januar 2009 wird 
auch von den Kursgewinnen die 
Abgeltungssteuer in Höhe von 
25 % zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenfalls Kirchen-
steuer  in Abzug gebracht.

Bei Investmentfonds gelten Um-
schichtungen von einem Fonds in 
einen anderen Fonds, auch wenn 
es bei der gleichen Fondsgesell-
schaft gebührenfrei geschieht, wie 
ein Verkauf und eine Neuanlage. 

Die Übertragung von Fondsantei-
len auf eine andere Person, z.B. 
die Kinder oder Enkelkinder, wird 
wie ein Verkauf behandelt und der 

Besteuerung unterworfen.

Es ist dringend zu empfehlen, al-
le geplanten Neuinvestitionen 
oder auch Umschichtungen noch 
vor dem 31. Dez. 2008 vorzuneh-
men. Dann greift der Bestands-
schutz, d.h. es können die Kurs-
gewinne bei einem Verkauf nach 
einem Jahr Haltedauer steuerfrei 
vereinnahmt werden. Die Rege-
lung gilt, egal wann nach dem 01. 
Jan. 2009 verkauft wird. Bei aus-
schüttenden Fonds unterliegen 
Ausschüttungen, die nach dem 
01. Jan. 2009 erfolgen, der Abgel-
tungssteuer. Deshalb sind thesau-
rierende Fonds vorzuziehen.

11. Sparpläne

Bei Sparplänen gilt für alle vor dem 
31. Dez. 2008 geleisteten Sparra-
ten die bisherige Steuerregelung. 
Kursgewinne, soweit sie auf diese 
Sparraten entfallen, sind auch bei 
einem Verkauf nach dem 01. Jan. 
2009 steuerfrei, wenn die verkauf-
ten Fondsanteile wenigstens ein 
Jahr gehalten wurden. Für alle 
nach dem 31. Dez. 2008 geleiste-
ten Sparraten unterliegen der Ab-
geltungssteuer. 

Bei einem Sparplan, aus dem 
nach dem 31. Dez. 2008 Entnah-
men im Rahmen eines Entnahme-
planes erfolgen, gilt „first in, first 
out“. Für Investmentfonds gilt, der 
Anteilsbestand zum 31. Dez. 2008 
wird festgehalten. Spätere Ent-
nahmen, egal ob als Einzelent-
nahme oder über einen Entnah-
meplan, werden steuerfrei mög-
lich bis zur Höhe der bis zum 31. 
Dez. 2008 angesammelten Antei-
le. Nach dem 31. Dez. 2008 ange-
sammelte Anteile unterliegen voll 
der Abgeltungssteuer in Höhe von 
25 % zuzüglich 5,5 % Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer. 
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12. Ausländische Fondsgesell- 
 schaften mit ausländischer
 Depotführung

Die Erträge dieser Fonds aus 
Kursgewinnen oder Dividenden 
werden zunächst nicht um die Ab-
geltungssteuer geschmälert. Wie 
bisher schon, stellt die Fonds-
gesellschaft eine Steuerbeschei-
nigung aus, die alle Erträge pro 
Fondsanteil enthält. Der Steuer-
pflichtige ist gehalten, diese Steu-
erbescheinigung zusammen mit 
seiner Steuererklärung bei seinem 
Wohnsitzfinanzamt einzureichen. 
Die steuerpflichtigen Gewinne 
sind zu deklarieren. Ausländische 
anrechenbare Quellensteuer kann 
vom Steuerpflichtigen abgezogen 
werden.

13. Dachfonds

Fondsanteile, die innerhalb eines 
Dachfonds gehalten werden, kön-
nen von dem Fondsmanagement 
jederzeit umgeschichtet werden. 
Auch hier empfiehlt es sich the-
saurierende Fonds zu halten. Um-
schichtungen wie Fondsausschüt-
tungen sind steuerfrei. 

Erst wenn der Anleger seine 
Fondsanteile verkauft oder auch 
in einen anderen Fonds umschich-
tet, wird die übliche Abgeltungs-
steuer fällig. 

Da das Management von Dach-
fonds neben der bei jedem Fonds 
anfallenden Verwaltungsgebühr 
seinerseits nochmals eine Verwal-
tungsgebühr beansprucht, sind 
Dachfonds höher mit Gebühren 

belastet, als direkt vom Anleger 
gehaltene Fondsanteile. 

Hinzu kommt, nur das Dachfonds-
management bestimmt in welche 
Unterfonds investiert wird. Der 
einzelne Investor hat hierauf kei-
nen Einfluß.

14. Rentenfonds

Bisher galt bei Rentenfonds eben-
falls das Halbeinkünfteverfah-
ren. Ab 01. Jan. 2009 gilt auch für 
Rentenfonds die Abgeltungssteu-
er. Anleger, deren persönlicher 
Steuersatz über 25 %, dem Satz 
der Abgeltungssteuer lag, werden 
nun mit dem einheitlichen Abgel-
tungssteuersatz sich besser ste-
hen. Kursgewinne werden auch 
bei Anleihen und somit Renten-
fonds steuerpflichtig.

15. Lebensversicherungen

Bei Lebensversicherungen unter-
liegt künftig der Differenzbetrag 
zwischen der Ablaufleistung und 
den eingezahlten Prämien der Ab-
geltungssteuer. Wurde die Versi-
cherung gegen Einmalzahlung er-
worben, so tritt an die Stelle der 
bis  zum Kauf eingezahlten Prä-
mien der Kaufpreis / Einmalzah-
lung des Vertrages. Handelt es 
sich um einen Altvertrag, mit ei-
ner Vertragsdauer von mehr als 
12 Jahren und Auszahlung nach 
dem 60. Lebensjahr, wird die Ab-
geltungssteuer nicht angewendet. 
Vielmehr bleibt es bei der jetzigen 
Regelung, wonach nur die Hälf-
te des Differenzbetrages versteu-
ert wird, dies aber dann mit dem 

normalen Einkommensteuersatz. 
Versicherungen, die vor Jahres-
beginn 2005 abgeschlossen wur-
den, bleiben grundsätzlich von 
der Steuer befreit.

16.  Kapital im Ausland

Seit dem 15. Juni 2007 gilt bei 
Übertreten der EU-Aussengren-
zen bei der Ein- wie der Ausrei-
se eine Anzeigenpflicht von mitge-
führtem Bargeld, übertragbaren 
Werten, wie Reiseschecks oder 
Schecks, Edelmetallen, Edelstei-
nen, sofern der Wert mehr als € 
10.000 beträgt. Für Ehepaare gilt 
€ 10.000 insgesamt.

Der Reisende wird also nicht mehr 
nach den mitgeführten Werten ge-
fragt, sondern er muß sich  schrift-
lich, mündlich oder auf elektroni-
schem Wege in Eigeninitiative bei 
den Zollbehörden melden. Bei Ver-
stoß gegen die Verordnung dro-
hen Geldstrafen bis zu 1 Mio. Euro 
oder Haftstrafen. Nicht angegebe-
nes Bargeld wird auf dem Verwal-
tungswege sofort einbehalten.  
Gemäss einer Vereinbarung der 
EU-Staaten mit der Schweiz, kon-
trollieren auch schweizer Zöllner. 
Luxemburg gilt als Aussengrenze. 
Auf diese Art soll die Geldwäsche 
und die Steuerhinterziehung un-
terbunden werden.  

Diskrete (Nummer-)konten, auch 
von Ausländern, werden noch in 
Singapore geführt. Die Filialen 
deutscher oder schweizer Banken 
eröffnen solche Konten ebenfalls. 
Überweisungen sind möglich.

Besonderer Hinweis: Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Informationen wurden aus verschiedenen 
Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen zusammengetragen. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahr-
heitsgehalt dieser Informationen muss dennoch ausgeschlossen werden. Eine Haftung für mittelbare und unmit-
telbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. Insbesondere gilt dies für Leser, die unsere 
Informationen in eigene Anlagedispositionen umsetzen. Handelsanregungen oder Empfehlungen stellen keine Auf-
forderung von Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Publikation darf keinesfalls als persönliche oder auch 
allgemeine Beratung aufgefasst werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter Inhalte lediglich 
unsere subjektive Meinung reflektieren. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen oder In-
formationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Wir betreiben keine Beratung in Steuersachen. Bei 
Fragen zur steuerlichen Gestaltung wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater. Das Dokument wurde redaktionell 
am 10.08.2007 abgeschlossen. ©
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